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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1953

Norm

ZPO §60 Abs2

Rechtssatz

Im Staate New York ist die Ablegung eines Paupertätseides vor Gericht nicht möglich. Der einzige Weg, eine solche

Erklärung unter Eid abzugeben, ist daher, die Erklärung vor einer Person abzugeben, die gesetzlich berechtigt ist, einen

Eid abzunehmen (Notary Public).
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